
m Streit um die deutsch-russische Pipe-
line Nord Stream 2 verzichtet die Regie-

rung von US-Präsident Joe Biden auf Sank-
tionen gegen die Betreibergesellschafttf –
auch aus Rücksicht auf die Beziehungen zu
Deutschland. In einem am Mittwwt och über-
mittelten Bericht von US-Außenminister
Antony Blinken an den Kongress heißt es,
der Verzicht auf Strafmaßnahmen gegen
die Nord Stream 2 AG im schweizerischen
Zug, deren deutschen Geschäfttf sfüüf hrer Mat-
thias Warnig sowie viiv er weitere Mitarbei-
ter sei im „nationalen Interesse“ der USA.
AllA s Begründung wuuw rde angefüüf hrt, dass sol-
che Sanktionen „die US-Beziehungen mit
Deutschland, der EU und anderen europäi-
schen Verbündeten und Partnern“ negativ
beeinfllf usst hätten.

Ist das ein Geschenk
füüf r den ruur ssischen Präsidenten Putin?

In dem Bericht heißt es weiter, auf Grund-
lage der US-Sanktionsgesetze gegen die
Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und das rus-
sisch-türkische Gas-Projekt Turkstream
wüüw rden Strafmaßnahmen gegen vier russi-
sche Schiffff e erlassen, die Rohre verlegten.
Auch gegen viiv er russische Institutionen
wüüw rden Sanktionen verhängt. Dennoch er-
scheint es mit der jüngsten Positionierung
Washingtons zunehmend unwahrschein-
lich, dass die Fertigstellung von Nord
Stream 2 auf den letzten Metern noch ver-
hindert wird. Die Republikaner werfen
dem Demokraten Biden vor, dem russi-
schen PräsidentenWladimir Putin „ein Ge-
schenk“ gemacht zu haben.

Was erwwr artet die US-Regieruur ng
von Deutschland?

Laut dem US-Ministeriumsbericht haben
die Nord Stream 2 AG und Geschäfttf sfüüf hrer
Warnig zwar ebenfalls gegen die Sankti-
onsgesetze verstoßen. Blinken habe aber
entschieden, auf Strafen zu verzichten. Da-
mit werde Raum geschaffff en füüf r Gespräche
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auf diplomatischer Ebene mit Deutsch-
land, um die RiiR siken füüf r die Ukraine und
die europäische Energiesicherheit durch
die Fertigstellung der Pipeline anzuspre-
chen.

Im Klartext dürfttf e das bedeuten, dass
die Amerikaner nun ein Zeichen des Entge-
genkommens von deutscher Seite erwwr ar-
ten – viiv elleicht schon bis zum nächsten
Sanktionsbericht Blinkens an den Kongress
in drei Monaten. Verteidiguug ngsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat
bereits eine Idee füüf r einen Kompromiss ins
Spiel gebracht: die Pipeline zu Ende bauen,
den Betrieb aber vom Verhalten Russlands
abhängig machen. Beim kleineren Koaliti-
onspartner SPD kommen solche Gedan-
kenspiele allerdings nicht so guug t an. Die So-
zialdemokraten halten dem Pipeline-Pro-
jekt– im Gegensatz zu Union, Grünen und
FDP – fest die Stange.

Welche Erleichteruur ngen bringt
die Entscheidung der USA?

In der Bundesregierung sorgt der weitge-
hende Sanktionsverzicht der USA füüf r Auf-
atmen. Außenminister Heiko Maas (SPD)
spricht von einem „konstruktiven Schritt“.
Er sieht die Entscheidung als Zeichen der
Wertschätzung füüf r den wichtigen Verbün-
deten Deutschland. In Berlin war man zu-
letzt zunehmend genervvr ttv , dass der viel be-
schworene Neuanfang in den deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen nach der desa-
strösen Ära von US-Präsident Donald
Trump durch den Pipeline-Streit überschat-
tet wuuw rde. Man müsse nun sehen, „dass
dieses Projekt unsere wirklich hervvr orra-
gende Zusammenarbeit nicht weiter in ir-
gendeinerWeise belastet“, sagteMaas.

Kommt nun das Gipfeltreffen
mit Biden und Putin?

Für eine gewisse Entspannung dürfttf e der
Sanktionsverzicht auch in den belasteten
Beziehungen zwischen den USA und Russ-
land sorgen. Bei der Nord Stream 2 AG ist
der russische Konzern Gazprom formal
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einziger Anteilseigner. Dazu kommen al-
lerdings als „Unterstützer“ die deutschen
Konzerne Wintershall Dea und Uniper so-
wie die niederländisch-britische Shell, En-
gie aus Frankreich und OMV aus Öster-
reich. Die russische Regierung sprach von
einem Schritt hin zu einer Normalisierung.
Womöglich stimmt Putin nun einem von
Biden vorgeschlagenenGipfel im Juni zu.

Waruur m sprechen die Republikaner
von einer „Biden-Putin-Pipeline“?

Die Regierung des Demokraten Biden mag
mit ihrem Vorgehen in Berlin und Moskau
auf Beifall stoßen. Den Republikanern im
US-Kongress liefert sie aber eine Steilvorla-
ge. Da hilfttf es auch nicht, dass der Chefdi-
plomat Blinken erklärt, man sei weiterhin
strikt gegen Nord Stream 2. Der republika-
nische Senator Ted Cruz – einer der Urhe-
ber der US-Sanktionsgesetze gegen Nord
Stream 2 – spricht schon empört von der
„Biden-Putin-Pipeline“. Der Top-Republika-
ner im Auswärtigen Ausschuss des Senats,
JimRiiR sch,warf der Biden-Regierung vor, sie
stelle deutsche und russische Interessen
über jene von Verbündeten in Zentral-, Ost-
undNordeuropa.

Was hat Präsident Biden gegen den
„schlechten Deal“ unternommen?

Sowohl Republikaner als auch Demokra-
ten stehen mit überwwr ältigender Mehrheit
hinter den Sanktionsgesetzen gegen Nord
Stream 2. Auch Biden hat das Projekt wie-
derholt „eine schlechten Deal füüf r Europa“
genannt. Tatsächlich hat er seit seinem
Amtsantritt am 20. Januar aber kaum kon-
krete Maßnahmen ergriffff en, um die Pipe-
line noch zu stoppen. Im vorherigen Sank-
tionsbericht des US-Außenministeriums
vor drei Monaten – dem ersten unter Blin-
ken – wuuw rden gar keine neuen Sanktionen
verhängt. Was bei der Kritik der Republika-
ner allerdings untergeht: Auch die Trump-
Regierung hat nur gegen ein einziges russi-
sches Schiffff und dessen Betreiberfiif rma
Strafmaßnahmen erlassen. (dpa)
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Darum verzichten die USA doch
auf Sanktionen gegen Nord Stream

Präsident Biden setzt Strafmaßnahmen aus. Er denkt nicht nur ans Verhältnis zu Russland.

Von Can Merey und Michael Fischer

Schlepper ziehen das russische Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ aus dem Hafen Wismar in Richtung Ostsee. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier hat der scheidenden Bundesfa-
milienministerin Franziska Giffff ey (SPD) füüf r
ihre politische Arbeit gedankt. Ihr „hartnä-
ckiger und unnachgiebiger Einsatz“ füüf r das
Wohl der Kinder habe „Maßstäbe gesetzt“,
sagte Steinmeier am Donnerstag bei der
ÜbbÜ ergabe der Entlassungsurkunde im
Schloss Bellevuuv e.

Giffff eys Nachfolgerin, Bundesjustizmi-
nisterin Christine Lambrecht (SPD), trat of-
fiif ziell ihr zusätzliches Amt an, das sie bis
Ende der Legislaturperiode neben dem Jus-
tizressort innehaben wird. Steinmeier
übergab ihr Ernennungsurkunde.

Nach den anhaltenden Diskussionen
über diemögliche Aberkennung ihres Dok-
tortitels hatte Giffff ey Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) amMittwwt och um Entlas-
sung gebeten. Unabhängig von ihrem
Rücktritt als Ministerin will die 43-Jährige
am 26. September als SPD-Spitzenkandida-
tin bei der Abgeordnetenhauswahl in Ber-
lin antreten, um Regierende Bürgermeiste-
rin zuwerden. (dpa)

Bundespräsident
entlässt Giffey

Berlin. Grünen-Kanzlerkandidatin Annale-
na Baerbock hat der Verwwr altung des Bun-
destags Sonderzahlungen in Höhe von
mehr als 25.000 Euro nachgemeldet, die sie
in den vergangenen Jahren als Bundesvor-
sitzende von ihrer eigenen Partei bekom-
men hat. Das bestätigte eine Parteispreche-
rin auf Anfrage. Zuvor hatte die Bild-Zei-
tung berichtet.

Bundestagsabgeordnete müssen Zah-
lungen aus entgeltlichen Tätigkeiten ei-
gentlich nicht imDetail öffff entlichmachen.
Stattdessen werden auf ihren Bundestags-
seiten Einkommensstufen genannt. Eine
Parteisprecherin nannte aber auch genaue
Zahlen. Demnach meldete Baerbock Ende
März insgesamt 25.220,28 Euro füüf r die Jah-
re 2018 bis 2020 nach.

Die 40-Jährige steht zusammen mit Ro-
bert Habeck seit Januar 2018 an der Spitze
der Grünen und ist seit Kurzem erste Kanz-
lerkandidatin ihrer Partei. Anders als Ha-
beck sitzt sie auch im Bundestag. Nach den
Regeln der Grünen haben Parteichefs, die
auch ein Mandat im Bundestag haben, füüf r
den Parteiposten kein monatliches Gehalt.
Sie erhalten aber – wie andere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Bundesge-
schäfttf sstelle – Sonderzahlungen, etwwt a zu
Weihnachten.

Auch in Jahren erfolgreicher Wahl-
kämpfe wie im Europawahljahr 2019 gebe
es solche Zahlungen, zudem im vergange-
nen Jahr wegen der Corona-Krise, so die
Sprecherin. Nach ihren Angaben betrug
die Sonderzahlung im November 2018 ins-
gesamt 6.788,60 Euro, im November 2019
waren es 9.295,97 Euro, ein Jahr später
7.635,71 Euro. Die coronabedingte Sonder-
zahlung aus dem Dezember 2020 betrug
demnach 1.500 Euro.

„Frau Baerbock hat im März 2021 ent-
sprechende Sonderzahlungen füüf r die Jahre
2018 bis 2020 eigenständig nachträglich
der Bundestagsverwwr altung gemeldet, nach-
dem ihr und der Bundesgeschäfttf sstelle der
Partei aufgefallen war, dass dies versehent-
lich noch nicht erfolgt war“, erklärte die
Sprecherin. „Frau Baerbock wuuw rde nicht
durch die Verwwr altung des Bundestages da-
zu aufgefordert.“

CSU-Generalsekretär Markus Blume
reagierte empört. „Dass ausgerechnet die
grünen Kapitalismuskritiker ihren Vorsit-
zenden Erfolgsproviiv sionen zahlen, ist gro-
tesk. Wirklich erklärungsbedürfttf ig ist, dass
dies dann auch noch vor dem Bundestag
bis zur eigenen Kanzlerkandidatur ver-
schleiert wuuw rde“, sagte er der Bild-Zeitung.
Er warf den Grünen „Scheinheiligkeit und
Doppelmoral“ vor. (dpa)

Baerbockwegen Sonderzahlungen
unter Bedrängnis

Die grüne Kanzlerkandidatin
hat Zuwendungen
aus der Parteikasse erhalten,
aber erst verspätet gemeldet.

Der Betroffff enenbeirat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (DBK) hat sich zu einer
Missbrauchsrecherche von Sächsischer Zei-
tung und Badischer Zeitung positioniert.

Die Berichterstattung mache „einmal
mehr deutlich, wie weit die Aufarbeitung
sexualisierter Gewalt im Kontext der ka-
tholischen Kirche noch entfernt ist von
echten Haltungsänderungen“, heißt es in
der Stellungnahme des Beirats. „Hier gilt es
zunächst, die Glaubwüüw rdigkeit der betrof-
fenen Personen nicht grundsätzlich in
Zweifel zu ziehen.“

Die SZ und die Badische Zeitung hatten
am 3.Mai und in Folgeberichten über Streit

beim Umgang mit einem mutmaßlichen
Missbrauchsfall berichtet.

Heinrich Timmerevers, Bischof des Bis-
tums Dresden-Meißen, hat zwei Mönchen
des Pallottiner-Ordens nach einer Untersu-
chung gemäß der seit 2020 geltendenMiss-
brauchsordnung der Deutschen Bischofs-
konferenz den Seelsorgedienst in seinem
Bistum untersagt. Einer der Mönche soll
1990 eine damals 22-jährige Frau aus Sach-
sen missbraucht, der andere den Miss-
brauch gedeckt haben. Die Vorwwr üüw rfe seien
glaubhafttf und wahrscheinlich, urteilt Tim-
merevers.

Das Erzbistum Freiburg, in dem die Pa-
tres wohnen und arbeiten, sah mit Blick
auf das Kirchenrecht keine Handlungs-
grundlage; die Vorwwr üüw rfe seien „nicht be-
wiesen oder plausibilisiert“. Behauptun-
gen, wonach die Betroffff ene über ein An-
tragsverfahren die Unwahrheit sage, muss-
te das Erzbistum zurücknehmen.

Der Berichterstattung habe anschau-
lich gemacht, dass sexualisierte Gewalt
auch Erwwr achsene in seelsorglichen Kontex-
ten treffff en könne „und getroffff en hat“,

schreibt der DBK-Beirat. Entsprechende
Forschungsergebnisse müssten breiter dis-
kutiert werden, die deutschen Bischöfe
sich dringend mit dem Thema auseinan-
dersetzen. Erforderlich sei eine Null-Tole-
ranz-Linie füüf r sexualisierte Nähe in Seelsor-
ge-Zusammenhängen aller pastoralen Be-
rufe.

Die Betroffff enen fordern die Bischöfe
außerdem auf, sich füüf r Änderungen des
kirchlichen Strafrechts einzusetzen. „Zahl-
reiche kirchliche Voruntersuchungen von
Fällen sexualisierter Gewalt erwwr achsenen
Schutzbefohlenen gegenüber münden
nicht in ein kirchliches Strafvvf erfahren, da
die angezeigten Handlungen nicht hinrei-

chend vom kirchlichen Strafrecht erfasst
sind“, heißt es in dem Papier. „Aus diesem
Sachverhalt kann keineswegs die Haltlosig-
keit der betreffff enden Anzeigen abgeleitet
werden.“

Das gelte auch füüf r die Tatsache, dass in
den meisten Verdachtsfääf llen die staatsan-
waltschafttf lichen Ermittlungen eingestellt
wüüw rden. Die Bischöfe müssten anstoßen,
dass der Tatbestand sexuellen Missbrauchs
„unter Ausnutzung eines Beratungs-, Be-
handlungs- oder Betreuungsverhältnisses“
aus dem Strafgesetzbuch „unmissverständ-
lich auch auf die Ausnutzung von Seelsor-
geverhältnissenAnwendung fiif ndet“.

Der Betroffff enenbeirat begleitet seit No-
vember vergangenen Jahres die DBK als Ex-
pertengremium im Themenfeld der sexua-
lisierten Gewalt. Er besteht aus zwölf eh-
renamtlich tätigen Mitgliedern, die von
Vertretern der Bundesregierung und der
Politik, der Wissenschafttf , der Bischofskon-
ferenz, der Orden und Betroffff enen selbst
ausgewählt wuuw rden.

*Südwest-Korrespondent der Badischen Zeitung.

Betroffene: Null Toleranz bei Missbrauch in der Katholischen Kirche
Der Betroffff enenbeirat der
Deutschen Bischofskonferenz
fordert nach einem Bischofsstreit
Änderungen im kirchlichen
Strafrecht.

Mit der Aufarbei-
tung sexualisierter
Gewalt tut sich die
Katholische Kirche
noch immer
schwer und ist of-
fenbar weit ent-
fernt von echter
Haltungsänderung.

Foto: dpa/Friso Gentsch

Von Jens Schmitz*, Tobias Wolf
und Ulrich Wolf

Brüür ssel. Der angekündigte EU-Vertrag mit
Biontech/Pfiif zer über den Kauf von bis zu
1,8 Milliarden weiteren Dosen Corona-
Impfstoffff ist unterzeichnet und damit in
Krafttf . Dies teilte Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen am Donnerstag in
Brüsselmit. Sie hatte schon vor knapp zwei
Wochen erklärt, dass die Verhandlungen
abgeschlossen seien. Danach liefen noch
Einspruchsfristen, die nun verstrichen
sind. Ungarns Regierung entschied, sich
nicht an dem Vertrag zu beteiligen, wie Ge-
sundheitskommissarin Stella Kyrry iakides
mitteilte. AllA le anderen 26 EU-Staaten könn-
ten hingegen an der Lieferung teilhaben.

Einen Grund füüf r die Abkehr Ungarns nann-
te Kyrry iakides nicht.

Der Vertrag läufttf bis zum Jahr 2023.
900 Millionen Dosen sind fest bestellt, wei-
tere 900 Millionen eine Option. So sollen
die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU ge-
gen Coviiv d-19 geschützt und Impfuuf ngen
von Erwwr achsenen aufgefrischt werden. Das
Vertragsvolumenwird auf bis zu 35Milliar-
den Euro geschätzt.

Für die laufende Impfkkf ampagne hat die
EU bereits zwei Rahmenverträge mit Bion-
tech/Pfiif zer über 600 Millionen Impfdosen
geschlossen, die seit Ende 2020 ausgeliefert
werden. (dpa)

EU schließt Vertragmit Biontech
über Impfstoff-Lieferungen
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Karlsruur he. Die Corona-Notbremse des Bun-
des hält der Prüfuuf ng durch das Bundesver-
fassungsgericht weiter stand. Am Donners-
tag lehnten die RiiR chter und RiiR chterinnen
weitere Eilanträge ab und nahmen eine
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entschei-
dung an. Dabei ging es um Kontaktbe-
schränkungen sowie die Schließung von
Schulen, Kultureinrichtungen und Teilen
des Einzelhandels. Der Tenor: Das Infekti-
onsrisiko und damit die Gefahren füüf r die
Gesundheit unzähliger Menschen wögen
schwerer als die Folgen der Eingriffff e.

Ob die Vorschrifttf en im Einzelnen mit
demGrundgesetz vereinbar sind,müsse im
Hauptsacheverfahren geklärt werden, teil-
te das Gericht in Karlsruhe mit. Vor guug t
zwei Wochen hatten es – auch im Eilver-
fahren – vorerst grünes Licht füüf r die nächt-
liche Ausgangssperre gegeben. Die bundes-
weit verbindlichen Regeln füüf r schärfere
Corona-Maßnahmen traten am 23. April in
Krafttf . Sie gelten füüf r Regionen, in denen die
Sieben-Tage-Inzidenz über mehrere Tage
denWert von 100 überschreitet. (dpa)

Verfassungsgericht lehnt
weitere Eilanträge ab


